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Das Praktikum im Wahlpflichtbereich Pädagogik 

im Bachelor-Studiengang (B. Sc.) Gesundheit & Pflege 
 

Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Altenpflege,  
Logopädie, Physiotherapie und Hebammenwesen 
________________________________ 

 
Informationen für Studierende 

 
Ziele und Inhalte 
Das zweite Praktikum im zweiten Studienabschnitt bezieht sich auf die Wahlpflichtschwerpunkte 
Pädagogik oder Management. Im Wahlpflichtbereich Pädagogik wird mit diesem Praktikum das 
Ziel verfolgt, die erworbenen theoretischen Kenntnisse in der Praxis zu vertiefen und zugleich kon-
krete Erfahrungen in möglichen zukünftigen Praxisfeldern zu erlangen. Dabei geht es primär um 
ein Kennenlernen von Schulen und Bildungseinrichtungen im Kontext von Gesundheits- und Pfle-
geberufen in ihrer Vielfältigkeit. 
Die Studierenden setzen sich in der jeweiligen Schule/Bildungseinrichtung mit Unterrichtssituatio-
nen, didaktischen Aufgabenstellungen und Rahmenbedingungen auseinander. Sie hospitieren und 
analysieren Lehr-Lernprozesse theoriegeleitet an den verschiedenen Lernorten und erkennen da-
bei Herausforderungen, Chancen und Grenzen pädagogischer Arbeit. Sie übernehmen ggf. ange-
leitet erste Unterrichtsaufgaben und wenden dabei ihre bislang im Studium erworbenen pädago-
gisch-didaktischen, fachlichen und fachdidaktischen Kenntnisse an. Entsprechend der Schwer-
punktsetzung des Praktikums erproben die Studierenden sich selbst im pädagogischem Feld und 
gewinnen damit Unterstützung bei der eigenen beruflichen Rollenfindung. 
 
Einsatzmöglichkeiten und zeitliche Dauer 
Das Praktikum liegt zeitlich zwischen dem 5. und 6. Semester, umfasst 4 Wochen und entspricht 3 
Creditpoints. 
Das Praktikum soll die Teilnahme an verschiedenen schulischen bzw. ausbildungsbezogenen Auf-
gabenfeldern ermöglichen. Schwerpunkte liegen im Erkunden, Beobachten, Hospitieren und Re-
flektieren in Bezug auf die Schule und den Beruf, Erziehung, Kommunikation und Interaktion, Un-
terricht, Diagnose. Erste angeleitete eigenständige Aufgaben an den Lernorten Schule und Praxis 
werden ggf.übernommen. Grundsätzlich werden pädagogisch-didaktische, fachliche und fachdi-
daktische Aspekte und Perspektiven beachtet. 
Das Praktikum kann an Schulen für Gesundheits- und Pflegeberufe, in Einrichtungen der Fort- und 
Weiterbildung und an (beruflichen) Schulen mit entsprechendem pflegerisch-therapeutischen Kon-
text abgeleistet werden. 
Um insbesondere Rollenkonflikte zu vermeiden, sollte das Praktikum nicht beim eigenen Arbeitge-
ber absolviert werden. 
 
 
Arbeitsauftrag und Praktikumsbericht 
 
Die Studierenden hospitieren gemäß obiger Ausführungen in der entsprechenden Schu-
le/Bildungseinrichtung. Sie führen ggf. angeleitet erste eigenständige Aufgaben durch. Sie fertigen 
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einen Bericht über das absolvierte Praktikum an. Dieser Bericht soll zum einen Überblick über Ab-
lauf des Praktikums, die Schule/Bildungseinrichtung, zentrale Tätigkeiten und Erfahrungen geben 
und zudem die Ergebnisse einer kriterienorientierten Unterrichtsbeobachtung dokumentieren. 
Der Bericht soll folgende Aspekte/Gliederungspunkte enthalten: 
 

• Überblick und Kurzbeschreibung der Schule/Bildungseinrichtung 
• Skizzierung des Ablaufs des Praktikums hinsichtlich Hospitationen, übernommenen Tätig-

keiten, Einblick in Organisations- und Ablaufstrukturen 
• Dokumentation der Ergebnisse einer kriterienorientierten Unterrichtshospitation (in der Re-

gel 90 Minuten) gemäß den Leitdimensionen von Unterrichtsplanung und –analyse  
• Analyse und Reflexion der gewonnenen Erkenntnisse unter Berücksichtigung pädagogisch-

didaktischer, fachlicher und fachdidaktischer Aspekte (theoriegeleitet) 
• Persönlicher Lerngewinn 

 
 
Der Praktikumsbericht sollte einen Umfang von ca. 15 Seiten haben und gilt als Leistungsnach-
weis. 
 
Die formalen Kriterien zur Verfassung des Praktikumsberichts sind den Empfehlungen aus dem 
Modul 5 „Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre“ zu entnehmen. 
 
Der Praktikumsbericht wird in zweifacher Ausführung und in einer Mappe oder gebunden bis spä-
testens 10 Tage nach Beginn der Vorlesungszeit des Folgesemesters (WS) im Praxisreferat abge-
geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


